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cadastre N°43, Dezember 2023

Strategie ÖREB-Kataster 2024-2027

Die neue Strategie für den ÖREB-Kataster 2024-2027 wurde von Bundesrätin Amherd
unterzeichnet und tritt am Uanuar 2024 in Kraft. Trotz der ausgerufenen Konsolidierungs- und

Stabilisierungsphase stehen mit den Rechtsanpassungen am Geoinformationsgesetz wegweisende

Arbeiten an. Die flächendeckende Einführung ist zu vollenden und die gestarteten

Weiterentwicklungen (neue Themen und Funktionen) sind abzuschliessen.

Die Strategie und der Massnahmenplan 2024-2027
zum Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) dient der Konsolidierung
und Stabilisierung. Es werden in dieser Strategieperiode
keine Schwergewichtsprojekte gestartet und keine

Bundesbeiträge an Weiterentwicklungen erfolgen. Hingegen

können Analysen und Vorbereitungen zu allfälligen

Rechtsänderungen zur Vervollständigung des ÖREB-

Katasters erarbeitet werden.

Vision des ÖREB-Katasters

Die Vision des ÖREB-Katasters wurde leicht angepasst:
Der ÖREB-Kataster als Gemeinschaftswerk von Bund

und Kantonen

• erhöht als amtliche Informationsquelle die

Rechtssicherheit beim Grundeigentum;
• stiftet einen bedeutenden Nutzen für Wirtschaft,

Verwaltung und Öffentlichkeit;
• ist über einen zentralen Zugang zusammen mit

den Grundbuchinformationen abrufbar.

Die zwei strategischen Stossrichtungen
Für die Strategieperiode 2024-2027 wurden zwei

strategische Stossrichtungen festgelegt:

1. Stossrichtung «Den ÖREB-Kataster konsolidieren

und stabilisieren»

Der ÖREB-Kataster ist flächendeckend, homogen und

aktuell in Betrieb mit 22 ÖREB-Themen nach Bundesrecht

sowie der Funktion «Rechtliche Vorwirkung».

2. Stossrichtung «Den weiteren Ausbau des ÖREB-

Katasters vorbereiten»
Im Hinblick auf die Strategieperiode 2028-2031 werden

Vorarbeiten zum Ausbau des ÖREB-Katasters durchgeführt.

Im Fokus stehen die weitere Erhöhung der
Rechtssicherheit und der Umgang mit zusätzlichen Beschränkungen.

Die Stossrichtungen werden in entsprechenden Mass-

nahmenpaketen konkretisiert:

1. Stossrichtung «Den ÖREB-Kataster konsolidieren und

stabilisieren»

A - ÖREB-Themen nach Bundesrecht flächendeckend

einführen
B - Technische Qualitätssicherung verbessern

C - Laufende Änderungen an ÖREB mit und ohne

Vorwirkung harmonisieren und publizieren
D - Verwaltungsintern digitale Prozesse unterstützen

2. Stossrichtung «Den weiteren Ausbau des ÖREB-

Katasters vorbereiten»
E - Änderungen der Rechtsgrundlagen erarbeiten

und deren Umsetzung klären

F - Bei zusätzlichen Aufgaben des ÖREB-Katasters

deren Finanzierung sichern

G - Verbesserung der Rahmenbedingungen für
die Umsetzung der ÖREB-Strategie

H - Einen Zugang zu gesamtschweizerischen
Grundstückinformationen unterstützen

I - Die Aufnahme weiterer ÖREB-Themen

vorbereiten
J - Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit

des ÖREB-Katasters analysieren
K - Wirkungsflächen definieren und deren

Anwendung ermöglichen



Fachbeiträge cadastre N°43, Dezember 2023

Das Herzstück der Strategie 2024-2027:
Änderungen der Rechtsgrundlagen erarbeiten
Das Massnahmenpaket «E - Änderungen der

Rechtsgrundlagen erarbeiten und deren Umsetzung klären»

ist das eigentliche Herzstück der weiteren Arbeiten

am ÖREB-Kataster.

Konkret steht dazu im Massnahmenplan:

Die Änderungen der für den ÖREB-Kataster relevanten

Rechtsgrundlagen werden erarbeitet und ggf. eingeführt.

Die Umsetzung wird geklärt.

E1 swisstopo erarbeitet unter Mitarbeit der betroffenen
Fachstellen des Bundes und der Kantone die

notwendigen Anpassungen an den relevanten

Rechtsgrundlagen des ÖREB-Katasters zur Aufhebung des

Dualismus mit dem Grundbuch, zur Löschung des

Haftungsartikels und zur Erweiterung mit weiteren

Eigentumsbeschränkungen des öffentlichen Rechts1.

E2 Auf der Grundlage des Berichts zum SGP 32-TG Be¬

hördenverbindliche Einschränkungen erarbeitet

swisstopo, in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Fachstellen des Bundes und der Kantone, die Grundlagen

für die Aufnahme von weiteren Einschränkungen

des öffentlichen Rechts.

Basis für all diese Arbeiten bilden die drei Prüfaufträge
des Bundesrates und der damit verbundenen Anpassung
der rechtlichen Grundlagen (Geoinformationsgesetz) für
den ÖREB-Kataster:

a. Auflösung von Doppelspurigkeiten mit dem

Grundbuch;
b. Ersatzlose Streichung der Haftungsregelung;

c. Ergänzung des ÖREB-Katasters mit
behördenverbindlichen Beschränkungen.

Das Thema ist nicht neu und in der vergangenen
Strategieperiode 2020-2023 wurde dazu der Bericht zum
SGP 32-TG «Die Berücksichtigung von behördenverbindlichen

bzw. mittelbar eigentümerverbindlichen Beschränkungen

und weitere Vervollständigungsmassnahmen
in Bezug auf den Inhalt des ÖREB-Katasters.» erarbeitet

(vgl. «cadastre» Nr. 41 April 2023).

Zudem startete vor einem Jahr die Arbeitsgruppe ÖREB-

Rechtsanpassungen (vgl. Kasten). Die Thematik wurde
in sechs Factsheets dargelegt, rechtlich analysiert, offene

Punkt wurden festgehalten, die Umsetzung mit Auswirkungen

umrissen und dann die getroffenen Festlegungen

festgehalten.

1 Dies sind behördenverbindliche Eigentumsbeschränkungen, wie auch

generell-abstrakte und individuell-konkrete ÖREB

Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo hat zur

Prüfung der Machbarkeit der Rechtsänderungen die

Firma INTERFACE Politikstudien Forschung und Beratung
AG beauftragt, mittels Umfrage eine Kosten-Nutzen-

Analyse durchzuführen. Zur Aufhebung des Dualismus

wurde eine Online-Umfrage bei den katasterverantwortlichen

Stellen, den Grundbuchämtern sowie
ausgewählten Notariaten und Planungsbüros durchgeführt.
Zu den weiteren Rechtsanpassungen (Vervollständigung
mit generell-abstrakten sowie behördenverbindlichen

Eigentumsbeschränkungen) wurden die möglichen
Auswirkungen in Online-Gruppengesprächen erhoben.

Pro Gruppe wurde ein thematischer Schwerpunkt wie

Bauinventar/Denkmalpflege, Schutzgebiete oder

Naturgefahren gebildet und behandelt.

Die Arbeitsgruppe ÖREB-Rechtsanpassungen wird mit

Hilfe all dieser Grundlagen einen Entwurf zu Änderungen

am Geoinformationsgesetz erarbeiten, der
voraussichtlich gegen Ende 2024 in die Vernehmlassung gehen

wird. Sollten die Änderungsvorschläge auf eine breite

Akzeptanz stossen und vom Bundesrat unterstützt werden,

dann würden die Gesetzesänderungen voraussichtlich

ab 2026 im Parlament behandelt werden.
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